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Raumplanung bern 1970
Hans HELLER1

Mit der Annahme des Dekretes über die Organisation der Baudirektion am 14. Septem-
'"67 hat der Grosse Rat des Kantons Bern die Voraussetzungen geschaffen für den
bau der kantonalen Planungsorganisation und damit für den Beginn der eigentlichen

j., onsplanung. ^em kantonalen Planungsamt sind im wesentlichen vier Aufgaben
bertragen, nämlich

"~ Beschaffung und Erarbeitung der Planungsgrundlagen
~* Begleitung der laufenden Orts- und Regionalplanungen
- Koordination der Planungen auf den verschiedenen Stufen und Sachgebieten

Aufklärung und Information.

j,
ls beratendes Organ in allen grundsätzlichen Fragen der Kantonsplanung steht dem

üs>b
^Srat unc* ^em Planungsamt die kantonale Planungskommission zur Seite. Ihr

ren neben Politikern und Vertretern der Kantonsteile Persönlichkeiten aus Wirtschaft
und W'Wissenschaft sowie Fachleute der Planung an.

j,
ut der Stufe der Ortsplanungen sind zur Zeit rund 130 bernische Gemeinden daran,

Un h
n8 auf neuen sachlichen Erkenntnissen und rechtlichen Grundlagen aufzubauen

amit die Richtlinien für ihre künftige Entwicklung festzulegen.

int regionaler Ebene arbeiten im Sommer 1970 zehn Gemeindeverbände2 an

q 0rrununalen Plänen und Entwicklungsproblemen; die Gründung von acht weitern

Zu - evereinigungen3 steht bevor. In allen diesen Regionen geht es heute darum,

rjü
st eine gründliche Bestandesaufnahme über die planungsrelevanten Sachverhalte

v0 Zu'ühren, aufgrund derer dann verschiedene alternative Entwicklungsmöglichkeiten
bef* agen sind; die Planungsträger werden in ersten Grundsatzentscheiden darüber zu

pj
en haben, worauf dann die eigentliche, auf die generelle Zielsetzung ausgerichtete
gsarbeit einsetzen wird. Gemäss dem neuen kantonalen Baugesetz (vom 7. Juni

T : HANS HELLER, Planungsamt des Kantons Bern, Gerechtigkeitsgasse 36, 3011 Bern,
2 Regl03l64 40 53.
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1970) werden diese regionalen Pläne materiell wenigstens die Nutzungsordnung

(regionale Nutzungspläne, Landschaftspläne, Erholungspläne) und die Gestaltung <»e

Verkehrsnetzes (regionaler Verkehrsrichtplan) betreffen; rechtlich werden es Richtlinie

für die Ortsplanungen sein, welche die Grundeigentümer nicht binden. Verbinde

geordnet dagegen wird die Regionalplanung in den regionalen Überbauungsplänen, weld1

die öffentlich-rechtlichen Regionalplanungsverbände für die folgenden Sachgebie

festlegen können:

a) Freiflächen für öffentliche Werke von regionaler Bedeutung, insbesondere

Anlagen der Wasser- und Energieversorgung, der Abwasserreinigung und <*

Abfallbeseitigung-,
b) regionale Strassen und sonstige Verkehrsanlagen;
c) Grünflächen, Erholungsräume und andere Schutzgebiete von regionaler Bedeutu11»'

d) regionale Industriezonen.

Durch das neue Baugesetz wird auch der Regierungsrat verpflichtet, Richtpläne
erlassen, welche die im kantonalen und überregionalen Interesse anzustreben0

Planungsziele, insbesondere der Verkehrsplanung und der Entwicklungsplanung
genereller Weise darstellen. Die kantonalen Richtpläne dienen als Grundlage für

Prüfung der Zweckmässigkeit von regionalen und kommunalen Vorschriften ud Plän

Für die Grundeigentümer sind sie nicht bindend.
Das Schwergewicht auf kantonaler Ebene liegt einstweilen bei der Beschaffung u

Präsentation der planerischen Entscheidungsgrundlagen. Die kantonale Planungskomfl1

sion hat mit Rücksicht auf das Postulat der Wirtschaftsförderung bei diesen Arbei

Prioritäten für eine Fremdenverkehrsplanung (kurzfristige Massnahmen) und fin*

industrielle Entwicklungsplanung (langfristige Massnahmen) festgelegt.
Nun sind zunächst einige für alle Sachplanungen grundlegende Problemkreise a

klären. Am Anfang steht die Eisicht, dass unser vielgestaltiger, geographisch s

gekammerter und sozio-ökonomisch komplexer Kanton eine Bearbeitung als Einhei

in den seltensten Fällen gestattet. Andrerseits ergibt ein nach den 492 Gemem

differenzierter Plan ein verwirrend vielfältiges und unruhiges Bild, das weder einen1

orientierenden Überblick über das gesamte Kantonsgebiet, noch einen Vergleich zwisCue.

einzelnen Kantonsteilen leicht zulässt. Weil auch die historisch-administrativen Am -

zirke sehr oft nicht mehr mit den heute gegebenen räumlichen Lebens- und Wirtsc

einheiten übereinstimmen, drängt sich eine Regionalisierung des Kantonsgebietes so

für die Planung als auch für statistische und andere Grundlagenarbeiten aut-

entsprechender Vorschlag, der als Arbeitshypothese und Diskussionsgrundlage dient,

vor; er wurde in dieser Eigenschaft schon eifrig angesprochen und bereits einige

berechtigten Ansprüchen angepasst. Im Hinblick auf die Neufassung des kanton

Gemeindegesetzes, das den regionalen Institutionen sehr starke Beachtung scl1

kommt dieser Vorarbeit besondere Bedeutung zu. m
Ebenso primäre und allgemeine Grundlagenarbeit bildet die Beschäftigung m1

^

Bevölkerung, insbesondere mit deren Grösse, Verteilung und Zusammensetzung '

kommenden Jahren, für die wir planen. Hier geht es nicht um eine blosse Bevölke

prognose durch Trendextrapolation, was umso fraglicher wird, je kleiner das Bezugse ^,
ist, sondern um die Erkenntnis, welche Bevölkerungszahl und wieviele Arbeitspia
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en künftigen Zeitpunkt vernünftigerweise anzustreben sind. Zumindest für Ortsplangen

liegt im Entscheid über diese Grundsatzfrage denn auch das Schwergewicht und
grosse Kunst (der Rest ist dann eine Funktion dieses Entscheides, gleichsam gutes

nungshandwerk nach gegebenen Methoden und Richtlinien); dabei wird die Bestim-
ng dieses Planungszieles wesentlich abgesichert und erleichtert, wenn die Prognose

¦ das Planungsziel für den übergeordneten Raum bekannt ist. Anzustreben ist deshalb
kantonales Bevölkerungsmodeh, das auf der Regioneneinteilung aufbaut und

glichst alle Einflussfaktoren berücksichtigt. Dabei interessieren besonders auch die
"gen Flächen- und Versorgungsansprüche des wohnenden, arbeitenden, verkehrenden
sich erholenden Menschen und damit im Zusammenhang die Sorge um Schutz und

8e der Landschaft mit ihren für das Fortbestehen der Menschen lebenswichtigen
Glichen Werten.

p
as Arbeitsmodell der Kantonsplanung sieht also vor, dass aufgrund des durch die

scheidungsträger gutgeheissenen Bevölkerungsmodells der kantonale Siedlungsplan
ehen wird, aufgrund der Vorbehalte von Seiten des Umweltschutzes der Landschafts-

inb
UnC* aufgmnd weiterer Flächenanalysen ein ergänzender Wirtschaftsplan, die alle
llich aufeinander abzustimmen sind. Bis zum Vorliegen erster Entwürfe dürften ein
Wei Jahre, bis zur Genehmigung als kantonale Richtpläne im Sinne von Artikel 92 des
n Baugesetzes aber fünf bis sechs Jahre verstreichen. In einer zweiten Etappe, die vor

p Abschluss der eben erwähnten Arbeiten beginnen wird, sollen die technischen

Fi /^Un8sPläne wie Verkehrsplan, Versorgungsplan usw. erstellt werden, alle als

a
10n und in Ergänzung von Siedlungs-, Landschafts- und Wirtschaftsplan, diese aber

i m Einzelheiten beeinflussend, so dass als Ergebnis schliesslich ein vollständiger Satz
üaler Richtpläne vorliegen dürfte, welche die gesamten Ziele und Massnahmen
Haler Entwicklungsplanung koordiniert enthalten,

ejx- ^ eigentlichen Planungsvorgehen ist zu berücksichtigen, dass einerseits die zu

arid
e ^aterie (nämlich die gesamte physische Umwelt) so vielfältig und komplex ist,

Sv
Seils aber die demokratischen Entscheidungsvorgänge unseres staatspolitischen

Hot
S° differenziert, dass spezifische Arbeitsmethoden und Verfahrensweisen

ße ndlg werden. Eine grosse Menge von Sachverhalten (Zustände, Veränderunge,

Inst UnSen) in Landschaft und Gesellschaft ist einzufangen und darzustellen. Die

den
Zen' ^*e anhand der Grundlagen die Entscheide zu fällen haben, sind indessen in

°de nsten Fällen Fachleute und werden vor allem die Zeit nicht aufbringen können

die °"en> um sich in eine Unmenge von Einzelheiten zu vertiefen. Es geht also darum,

Det elicli planungsrelevanten Merkmale hervorzuheben und für jede Stufe den

and lerungsgrad zu finden, der einerseits für die Entscheide eine seriöse Basis darstellt,
eits aber den Bhck auf die Gesamtzusammenhänge im Landschaftsganzen frei lässt.

und Waltigung dieser recht anspruchsvollen Arbeit sollen die modernen technischen

sun Ssenschaftlichen Hilfsmittel angewendet werden. Für die flächenbezogene Erfas-

{(an,
er Ergebnisse aus Volkszählungen und andern Erhebungen wird zur Zeit im

^hrt S^e^iet eine landesplanerische Datenbank nach dem Hektar-Raster-System einge-

lnf0
' e'che eine zeit- und raumgerechte, elektronische Bearbeitung der anfallenden

Erjçg 10nen erlaubt. Für die Methodik des eigentlichen Planungsprozesses werden die

dujj. nisse aus den Disziplinen der Operations Research (Systemforschung, Entschei-
eorie, Netzpläne usw.) zunutze gemacht.

111



Zur Orientierung der unmittelbar angesprochenen Stellen sowie weiterer allgemein

interessierter Kreise hat das kantonale Planungsamt mit einem bernischen Planungsatia

im Sommer 1969 eine eigene Publikationsserie eröffnet mit Daten über die Bevölkerung

im Kanton Bern. Weitere Bände werden in loser Reihe folgen, so der zweite H"

Herbst 1970; er wird über die bernische Wirtschaftsstruktur aufgrund der Betriebszän-

lung 1965 und der Landwirtschaftszählung 1969 Auskunft geben. Später sollen auc

Planungsvarianten und Besiedlungsmodelle auf diese Weise publik gemacht werden-

Spätestens dann dürfte sich das Bedürfnis nach einer stark vereinfachenden un

popularisierenden Darstellungsart einstellen, die in grössern Mengen verteilt werde

könnte. Auf die andere Seite hin wird das Planungsamt eine Reihe von detaillierte

Planungsgrundlagen sammeln, die nicht primär für die Veröffentlichung bestimmt sin >

aber interessierten Stellen auf dem Amt zur Einsicht offenstehen.
Der Informations- und Aufklärungstätigkeit wird stets eine grosse Bedeutung zukon

men. Denn wohl können die objektiv-wissenschaftlich tätigen Organe der Amtsstellen u

beigezogenen Universitätsinstitute die Bedeutung von alternativen Planungszielen W

stellen, indem sie nämlich festhalten, welche Mittel und Massnahmen zu ihrer Realisieru i
erforderlich wären, welche Auswirkungen ihre Verwirklichung hätte, welche andern ^1

sie ausschliessen, wo Konflikte entstehen können, welche übergeordneten und nebeng

ordneten Ziele gleichzeitig verfolgt werden usw. Mit wissenschaftlichen Methoden ka

man auch übergeordnete Ziele in untergeordnete Ziele, in Teilziele zerlegen-

Wissenschafter kann aber diese übergeordneten Ziele nicht selber eruieren; er *

höchstens Vorschläge machen fur die Formulierung von Planungszielen; der grundsa

liehe Entscheid und damit die Übernahme der Verantwortung aber liegen bei

politischen Stellen, letzten Endes beim Souverän.

112


	Raumplanung Bern 1970

